
Luftfahrtversicherungen

Mit der Zurich Luftfahrtversicherung  
beginnt Ihre Absicherung schon vor  
dem „Pre-Check“ des Flugzeugs –  
denn Ihre Sicherheit hat beim  
Fliegen oberste Priorität.  

Ihre Vorteile auf einen Blick
• Ein Ansprechpartner für Ihre Versicherungslösungen für privat  

und gewerblich genutzte Luftfahrzeuge sowie Luftfahrtbetriebe

• Persönliche und fachkundige Beratung

• Individuelle Risikoanalysen

• Attraktive Einzel- und Flottenversicherungen

• Unabhängige Expertise im Schadenfall

• Zurich mit langjähriger Erfahrung als fester Bestandteil  
des Deutschen Luftfahrtverischerungsmarktes

Gerne beraten wir Sie persönlich und individuell
Kontaktieren Sie einfach Ihren Zurich Versicherungspartner  
oder senden uns eine E-Mail an: 

luftfahrt@zurich.com

Versicherte Luftfahrzeuge 
Vom Kleinflieger bis zum Businessjet:

• Ein- oder zweimotorige Flugzeuge

• Ultraleichtflugzeuge

• Motorsegler / Segelflugzeuge

• Helikopter

• Ballone

• Luftsportgeräte (z. B. Fallschirme)

Bausteine
• Luftfahrzeug-Haftpflicht- 

versicherung

• Luftfahrzeug-Kasko versicherungen

• Insassen-Unfallversicherung

• Luftfahrt-Unfallversicherung

• Weitere Zusatzversicherungen

„Ready for  
departure“ 



Check-, Übungs- 
und Prüfungsflüge

Generell sind 
Fluglehrer und 
Einweisungs-
berechtigte für 
Check-, Übungs- 
und Prüfungsflüge  
mitversichert.

Piloten eines  
luftfahrttechnischen 
Betriebs sind  
bei Kontroll-,  
Vorführungs-, 
Abholungs- und 
Überführungsflügen 
mitversichert.

Highlights unserer Leistungen

• Vereinbarte Versicherungssumme ohne 
Anrechung einer Wertminderung:  
Erhalt der vereinbarten Versicherungs-
summe ohne Wiederbeschaffungs-
wertabzug bei Totalschaden

• Belohnung von schadenfreien Jahren  
und Reduzierung des vereinbarten  
Selbstbehalts für bestimmte Luftfahrzeuge 
um bis zu 50 %

• Verzicht auf die übliche Nacherhebung 
eines Schadenfreiheitsrabatts bei  
Versichererwechsel (in Abhängigkeit  
von versicherten Risikomerk malen und  
Luftfahrzeugtyp)

Luftfahrzeug-Haftpflicht
Grundsätzlich deckt die Luftfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung zivilrechtliche Ansprüche aufgrund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen ab.

Halter-Haftpflichtversicherung

• Pflichtversicherung nach § 43 Luftverkehrs-
gesetz

• Absicherung gegen Ansprüche aus Personen- 
und Sachschäden Dritter, die nicht im Luftfahr-
zeug befördert werden

Luftfrachtführer-/Passagier-Haftpflicht-
versicherung

• Gesetzliche Pflicht zur Versicherung bei einer 
Personenbeförderung (auch unentgeltlich)

• Absicherung gegen Ansprüche aus Personen-
schäden der Passagiere, einschließlich Schäden 
an mitgeführten Sachen von Passagieren im 
Rahmen der gesetzlichen Mindestversiche-
rungssummen

Tipp:  
Entscheiden Sie sich für eine kombinierte Halter- 
und Luftfrachtführer-/Passagier-Haftpflicht-
versicherung (CSL-Deckung) und profitieren Sie 
von erweitertem Versicherungsschutz durch eine 
einheitliche, höhere Versicherungssumme. 

Zusätzliche Leistungen zu Ihrem Vorteil

• Automatischer Übergang der Versicherung bei 
einem Halterwechsel auf den neuen Erwerber,  
um Versicherungslücken zu vermeiden

Luftfahrzeug-Kaskoversicherungen
• Absicherung des Luftfahrzeugs gegen  

Total- und Teilschäden

• Versicherung aller Gefahren, welchen  
das Luftfahrzeug ausgesetzt ist

• Schadenersatz bis zur Höhe der vereinbarten 
Versicherungssumme

• Versicherungsschutz für Sonderausrüstung  
und -instrumentierung besteht nach besonde-
rer Vereinbarung 

• Prämienhöhe ist abhängig von der Erfahrung 
und der Schadenhistorie des Piloten

• Geltungsbereich Europa oder weltweit

Zusätzliche Leistungen zu Ihrem Vorteil

• Mitversicherung von nicht fest eingebauter  
Flugausrüstung, die dem Flugbetrieb dient

• Entschädigungsleistungen
 – Reparaturfreigabe bis 10.000 EUR
 – Standgebühren bis 20 % der Versicherungs-

summe (maximal 100.000 EUR)
 – Entsorgungskosten bis 10.000 EUR

• Kein Selbstbehalt für Ballone und einmotorige 
Flächenflugzeuge (inkl. Segelflugzeuge)  
bei Diebstahl, Elementarereignissen und  
Notlandungen

• Absicherung des europaweiten Transports  
bei Seglern mit und ohne Hilfstriebwerk,  
Motorseglern, UL‘s und Ballonen

Mit der Luftfahrzeug-Versicherung  
von Zurich fliegen Sie jetzt noch sicherer



Insassen-Unfallversicherung
• Abdeckung von Unfällen der Versicherten, die 

beim Betrieb oder dem Ein- und Aussteigen des 
Flugzeugs entstehen

• Versicherung ist an ein Luftfahrzeug gebunden

• Absicherung von Passagieren und / oder  
Besatzungsmitgliedern möglich

• Schutz auch bei einer Zwischenlandung  
während des Aufenthaltes auf Flughäfen  
oder Landeplätzen

Zusätzliche Leistungen zu Ihrem Vorteil

• Deutlich höhere Leistungen als marktüblich  
mit der verbesserten Gliedertaxe 

• Beitragsfreie Erhöhung der Todesfallleistung  
um 50 %, wenn ein minderjähriges Kind hinter-
lassen wird 

• Verzicht auf eine Anrechnung von Krankheiten 
oder Gebrechen bis zu einem Mitwirkungsanteil 
von 50 %

• Beitragsfreie Extras
 – Kosten für kosmetische Operationen bis 

maximal 50.000 EUR mitversichert
 – Bergungskosten bis maximal 50.000 EUR  

mitversichert

Luftfahrt-Unfallversicherung
• Ideale Ergänzung zur privaten Unfallversicherung

• Deckung für Flugunfälle

Zusätzliche Leistungen zu Ihrem Vorteil

• Freiwählbare Versicherungssummen

• Zweifache finanzielle Absicherung durch  
einmalige Invaliditätsleistungen und lebenslange 
Unfall-Rente

• Invaliditätsleistung ab 1 % Invaliditätsgrad

• Bei Vollinvalidität ist eine Auszahlung bis zur 
fünffachen Invaliditätsgrundsumme möglich

• Unfallrente: ab 50 % Invalidität Zahlung einer 
monatlichen, lebenslangen Rente

• Todesfallabsicherung

• Krankenhaustagegeld

• Beitragsfreie Mitversicherung von  
kosme tischen Operationen und Bergungskosten

Weitere Zusatzversicherungen
• Subsidiäre Haftpflichtversicherung

• Kriegsdeckung

• Fluglehrer

• Flugplatzhalter

• Luftsportvereine

• Flugveranstaltungen

• Produktions- und Unterhaltsbetriebe

• Flugdrohnen / Multicopter (UAV)

Gleich QR-Code scannen –  
hier finden Sie Informationen  
über die Drohnen- 
Versicherung von Zurich 



219110042 2301

Zurich Gruppe Deutschland
Deutzer Allee 1
50679 Köln
www.zurich.de

Änderungen vorbehalten.
Die Produktbeschreibungen ersetzen nicht
die Versicherungsbedingungen.


